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Entgelte 2024  

HAP-Grieshaber-Halle   

 
 

  
 Entgelthöhe pro Veranstaltungstag 

 

1. Saal, Foyer 496,00 € 

2. Saal, Foyer, Bar  551,00 € 

3. Bar, Foyer 221,00 € 

4. Foyer 110,00 € 

5. Nutzung vor und nach dem Veranstaltungstag   

 

Für Dekoration, Auf- und Abbau, Proben usw. kann die angemietete Räumlichkeit am Vortag 
von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr und nach der Veranstaltung bis 10.00 Uhr kostenlos genutzt 
werden.  

Voraussetzung ist, dass für diesen Tag keine Reservierung vorliegt. Ein Anspruch auf 
Überlassung besteht nicht. Für die Nutzung der Räumlichkeiten außerhalb dieser Zeiten 
werden pro Stunde 66,- € berechnet.  

  

Im Entgelt enthalten sind die Nutzung der gemieteten Räumlichkeit, der Garderobe und der 
Gästetoiletten sowie die Reinigung dieser Räumlichkeiten bei normaler Verschmutzung. 
Weiter enthalten ist die Nutzung von Rednerpult und Mikrofon.  

 

 

6. Zuschlag nach 18 Uhr bis 24 Uhr je angefangene Stunde 

für den Saal (vgl. V. Nr.1) 

 

66,00 € 

7. Zuschlag Nach 24 Uhr bis max. 03 Uhr je angefangene Stunde 

für den Saal (vgl. V. Nr.1) 

 

221,00 € 

 

  

8. Küchenbenutzung  

 - nur Getränkeausschank  165,00 € 

 - Getränkeausschank und Ausgabe von kalten Speisen  221,00 € 

 - Getränkeausschank und Ausgabe von warmen Speisen  331,00 € 

 

Die Küchenbenutzung ist in § 6 der Benutzungsordnung geregelt.  
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9. Sonderleistungen  

 je Umkleideraum 55,00 € 

 Flügel 111,00 € 

 Podium  77,00 € 

 Bühnenvorbau  111,00 € 

 Gasherd, Fritteuse, Dampfgarer  111,00 € 

 Beamer, Leinwand  77,00 €  

 

 

Alle Preise sind Nettopreise; die gesetzliche Umsatzsteuer wird hinzugerechnet.  

 

  


